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I.

ZVr

Zur Vorgeschichte des oldrnlmrgischen Staats-
grnndgeselzes . <i8i5>—1848.,

As die Bewegung des Jahres 1848 über Deutschland
hereinbrach , fand sie i» Übereinstiinmung mit der Ver¬
heißung des Art . 1.1 der Bnndesakte landständische Ver-
fassungen in allen deutschen Ländern vor , mit alleiniger
Ausnahme des Großherzogtums Oldenburg.

Tie Uulständc , welche in unserm engern Heimats-
staate die Ersiillnng einer mehrfach wiederholten landes¬

herrlichen Zusage bis zum Eintritt jener Februarkatastrophe zuruck-
qehalten haben , gelte» im allgemeinen für bekannt.

Lag schon in der eigentümlichen Zusammensetzung des olden-

burgischen Staats , welcher neben dem niedersächsischen Stammlande
das holsteinsche Fürstentum Lübeck und das noch entlegenere links-
rtzeinische Fürstentum Birkenfeld umfaßte , für die Herstellung

organischer Berfassungseinrichtungen eine nicht zu unterschätzende

sachliche Schwierigkeit , so wurde dieselbe noch wesentlich dadurch

gesteigert , daß iu dem Stammlande selbst landständische Institutionen
zu keiner Zeit bestanden hatten, und es demnach für Neuschöpfungen
auf diesem Gebiet an aller geschichtlichen und staatsrechtlichen An
knüpfung fehlte . Nur in Jeverland hatte sich bis in den Anfang
des Jahrhunderts in der Versammlung der Landesdeputierten ein

schwacher Rest früherer ständischer Berechtigungen erhalten , während
die adlichen Grundbesitzer der im Jahre 1803 erworbenen münster-

schen Landesteile bis zum Übergange der letzteren unter oldenburgische
Jahrb. f. Lldcnb. Ecsch. II. 1
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